
Abschrift 

Amtsgericht Charlottenburg 
I nsolvenzgericht 
Az.:  36e IN 8660/24 

Beschluss 

In  dem lnsolvenzverfahren über das Vermögen  d. 

ELEMENT  Insurance AG, 
Karl-Marx-Allee  3, 10178 Berlin, 
vertreten durch  die  Vorstände Michäel Bongartz,  Tua  Finck, Philipp  Hartz  und  Astrid  Stange 

Registergericht: Amtsgericht Charlottenburg Handelsregister Register-Nr.: HRB  182671 

Geschäftszweig: Erbringung  von  Finanz-  und  Versicherungsdienstleistungen 

- Schuldnerin - 

hat das Amtsgericht Charlottenburg durch  den Richter am  Amtsgericht Siebrecht  am 01.03.2025 

beschlossen: 

1. Das Insolvenzverfahren über das Vermögen  der  Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähig-

keit und Überschuldung  am 01.03.2025  um  09.00  Uhr als Hauptinsolvenzverfahren im Sin-

ne  des Art. 3  Abs.  I der  Verordnung (EU)  2015/848 des  Europäischen Parlaments und  des 

Rates  vom  20. Mai 2015  über lnsolvenzverfahren eröffnet. 

2. Zum lnsolvenzverwalter wird bestellt: 

Rechtsanwalt Friedemann Ulrich Schade 
Pariser Platz  4 A, 10117 Berlin 

3. Die  lnsolvenzgläubiger werden aufgefordert, lnsolvenzforderungen (§  38  InsO, §  315  VAG) 

bis zum  27.05.2025  bei dem Insolvenzverwalter anzumelden. 

ffiv;fl 

Die  Insolvenzforderungen können auf  der  Verfahrenswebseite  des  Verwalters un-

 

ter dem Link www.element-insolvenzde elektronisch angemeldet werden. 

Auf  die  Möglichkeit  der  Forderungsanmeldung ausländischer Gläubiger mithilfe  des 
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Standardformulars  gem. Art. 55  EulnsVO  2015  (Verordnung  EU  2015/848 des  europäi-

schen Parlaments und  des Rates  vom  20.05.2015,  AblEU  L 141/19  vom  5.6.2015)  wird 

hingewiesen. 

Die  Anmeldung kann durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments erfolgen,  der  In-

solvenzverwalter kann  den  Übermittlungsweg sowie ein gängiges Dateiformat für  die  An-

meldung festlegen.  Der  lnsolvenzverwalter muss daneben einen sicheren Übermittlungs-

weg im Sinne  des  §  130a der  Zivilprozessordnung für  die  Übermittlung anbieten. 

Gläubiger,  die  elektronische Dokumente über sichere elektronische Übermittlungswege 

(§  130a  ZPO) empfangen können, können unter Angabe  des  über einen solchen Weg er-

reichbaren Postfachs ihre Zustimmung zu elektronischen Zustellungen erklären.  Die  Zu-

stimmung gegenüber dem lnsolvenzgericht gilt mit  der  Einreichung eines elektronischen 

Dokuments auf einem sicheren Übermittlungsweg  in  diesem Verfahren als erteilt. 

Bei  der  Anmeldung sind Grund und Betrag  der  Forderung anzugeben. Auf Verlangen  des 

lnsolvenzverwalters oder  des  lnsolvenzgerichts sind Ausdrucke, Abschriften oder Originale 

von  Urkunden einzureichen. 

Die  Forderungsanmeldungen und  die  Irisolvenztabelle können durch  die  Beteiligten auf  der 

Geschäftsstelle  des  lnsolvenzgerichts eingesehen werden. 

4. Berichtstermin sowie Termin zur Beschlussfassung  der  Gläubigerversammlung über 

a) den  Fortgang  des  Verfahrens, insbesondere  die  Fortführung  des  Geschäftsbetriebs  der 

Schuldnerin (§  157  InsO) 

b) die  eventuelle  Wahl  eines anderen lnsolvenzverwalters (§  57  lnsO) 

c) die  Rechnungslegung durch  den  lnsolvenzverwalter (§  66  InsO) sowie 

d) die  Einsetzung oder Beibehaltung eines Gläubigerausschusses (§  68  InsO), 

wird anberaumt auf 

1'1'IR'IiLUfl1 

Hotel  Palace,  Etage  2,  Budapester Straße  45, 10787 Berlin 

Es  wird eine Einlasskontrolle stattfinden. 

Deshalb wird empfohlen, frühzeitig  am  Veranstaltungsort zu erscheinen sowie auf das Mit-
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bringen  von  Gegenständen aller  Art, die  nicht unbedingt erforderlich sind, zu verzichten. 

Bei Bevollmächtigungen zur Teilnahme  am  Termin ist §  4  lnsO i.V.m. §  79  ZPO zu beach-

ten. Gemäß §  79  ZPO kann  man  sich nur durch eine  der  dort genannten Personen, insbe-

sondere einen Rechtsanwalt, einen Beschäftigten  des  Unternehmens oder einen Familien-

angehörigen als Bevollmächtigten vertreten lassen. 

5. Die  Prüfung  der  angemeldeten Forderungen erfolgt  gem.  §  5  Abs.  2  InsO im schriftlichen 

Verfahren. 

Die  Beteiligten erhalten Gelegenheit  den  Forderungsanmeldungen bis zum  25.07.2025 

(Widerspruchsfrist) schriftlich beim lnsolvenzgericht zu widersprechen. 

Die  Forderungsanmeldungen und  die  Insolvenztabelle können durch  die  Beteiligten auf  der 

Geschäftsstelle  des  lnsolvenzgerichts eingesehen werden. 

Nach Ablauf  der  Widerspruchsfrist werden  die  Forderungen geprüft; Forderungen, gegen 

die  bis dahin kein Widerspruch erhoben wurde, gelten als festgestellt. 

Hinweise: 
Gläubiger, deren Forderungen festgestellt werden, erhalten keine Benachrichtigung. 

6. Sicherungsrechte  an  beweglichen Gegenständen oder  an  Rechten sind dem lnsolvenzver-

walter unverzüglich anzuzeigen (§  28  Abs.  2  lnsO). 

Der  Gegenstand  an  dem das Sicherungsrecht beansprucht wird,  die Art  und  der  Entste-

hungsgrund  des  Sicherungsrechts sowie  die  gesicherte Forderung sind zu bezeichnen. 

Wer  die  Mitteilung schuldhaft unterlässt oder verzögert, haftet für  den  daraus entstehenden 

Schaden (§  28  Abs.  2  InsO). 

7. Personen,  die  Verpflichtungen gegenüber  der  Schuldnerin haben, werden aufgefordert, 

nicht mehr  an  diese, sondern  an den  lnsolvenzverwalter zu leisten (§  28  Abs.  3  InsO). 

8. Der  mit Beschluss vom  08.01 .2025  eingesetzte vorläufige Gläubigerausschuss bleibt bis 

zu einer möglichen anderweitigen Entscheidung  in der  ersten Gläubigerversammlung ein-

 

gesetzt. Dieser besteht aus  den  Mitgliedern 

- Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch  die  Agentur für Arbeit  Berlin-Mitte, 

vertreten durch Ulrike Dechert, Charlottenstraße  87  -  90, 10969 Berlin 

-  Euler  Hermes Deutschland,  Niederlassung  der  Euler  Hermes  S.A., 

vertreten durch Rechtsanwalt Tim Wierzbinski, Gasstraße  29, 22761  Hamburg 
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- Johannes Jacobsen, do Element Insurance AG, Karl-Marx-Allee  3, 10178 Berlin 

9. Zur Wahrung  der  Rechte  der  Versicherten nach  den  §§  315  und  316  VAG wird 

Rechtsanwalt  Dr.  Björn Gehde, Kanzlei Hilgers & Partner, 

Düsseldorfer Straße  38, 10707 Berlin  bestellt. 

10. Der  InsolvenzverwaIter wird  gem.  §  8  Abs.  3  InsO beauftragt,  die in  dem Verfahren vorzu-

nehmenden Zustellungen einschließlich  der  Übersendung  des  Formblatts  gem.  §  313  Abs. 

1 S.1  VAG, beginnend  mit  der  Zustellung  des  Eröffnungsbeschlusses nach §  30  InsO, 

durchzuführen.  Die  Zustellung kann auch elektronisch nach Maßgabe  des  §  173  ZPO er-

folgen. 

Ferner wird ihm  die gem. Art. 54  EulnsVO erforderliche Unterrichtung  aller  bekannten aus-

ländischen Gläubiger übertragen. 

Ausgenommen ist  die  Zustellung  des  Eröffnungsbeschlusses  an die  Schuldnerin; diese er-

folgt durch das lnsolvenzgericht. 

Die  öffentlichen Bekanntmachungen obliegen weiterhin dem lnsolvenzgericht. 

11. Hinweis: 

Die in  einem elektronischen  Informations-  und Kommunikationssystem erfolgte Veröffentli-

chung  von  Daten aus einem Insolvenzverfahren einschließlich  des  Eröffnungsverfahrens 

wird spätestens  6  Monate nach  der  Aufhebung oder  der  Rechtskraft  der  Einstellung  des  In-

solvenzverfahrens gelöscht, §  3  Abs.  I  Satz  1  lnsOBekV. 

Sonstige Veröffentlichungen nach  der  Insolvenzordnung werden einen Monat nach dem 

ersten  Tag der  Veröffentlichung gelöscht. 

Gründe: 

Nach  den  Feststellungen  des  Gerichts sind Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gegeben. 

Die  internationale Zuständigkeit  der  deutschen lnsolvenzgerichtsbarkeit folgt aus dem Umstand, 

dass  die  Schuldnerin  den  Mittelpunkt ihrer hauptsächlichen Interessen im Inland hat  (Art. 4  Abs.  1, 

3  Abs.  1  EulnsVO  2015  - Verordnung EU  2015/848 des  Europäischen Parlaments und  des Rates 

vom  20.05.2015,  AbIEU  L 141/19  vom  5.6.2015). Die  örtliche Zuständigkeit  des  Amtsgerichts 
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Charlottenburg ergibt sich aus §  3  Abs.  1  InsO, da sich  der  Mittelpunkt  der  wirtschaftlich selbst-

ständigen Tätigkeit  der  Schuldnerin im Bezirk  des  hiesigen lnsolvenzgerichts befindet. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen  die  Entscheidung kann  die  sofortige Beschwerde (im Folgenden: Beschwerde) eingelegt werden. 
Die  Beschwerde ist binnen einer Notfrist  von  zwei Wochen bei dem 

Amtsgericht Charlottenburg 

Amtsgerichtsplatz  1 
14057 Berlin 

einzulegen. 
Die  Frist beginnt mit  der  Verkündung  der  Entscheidung oder, wenn diese nicht verkündet wird, mit deren Zustellung beziehungs-

 

weise mit  der  wirksamen öffentlichen Bekanntmachung gemäß §  9  InsO im Internet (www.insolvenzbekanntmachungen.de).  Die 
öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis  der  Zustellung  an  alle Beteiligten, auch wenn  die  InsO neben ihr eine besonde-

 

re Zustellung vorschreibt, §  9  Abs.  3  InsO. Sie gilt als bewirkt, sobald nach dem  Tag der  Veröffentlichung zwei weitere Tage ver-

 

strichen sind, §  9  Abs.  1  Satz  3  InsO. Für  den  Fristbeginn ist das zuerst eingetretene Ereignis (Verkündung, Zustellung oder wirk-

 

same öffentliche Bekanntmachung) maßgeblich. 
Die  Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll  der  Geschäftsstelle  des  genannten Gerichts. Sie kann 
auch vor  der  Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden;  die  Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll 
rechtzeitig bei dem oben genannten Gerichte eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben. 
Die  Beschwerde ist  von  dem Beschwerdeführer oder seinem Bevollmächtigten zu unterzeichnen. 
Die  Beschwerdeschrift muss  die  Bezeichnung  der  angefochtenen Entscheidung sowie  die  Erklärung enthalten, dass Beschwerde 
gegen diese Entscheidung eingelegt werde. 

Rechtsbehelfe können auch als elektronisches Dokument eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt  den  gesetzlichen 

Anforderungen nicht. 
Rechtsbehelfe,  die  durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Notarin, einen Notar, durch eine Behörde oder 
durch eine juristische Person  des  öffentlichen Rechts einschließlich  der von  ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebilde-
ten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind als elektronisches Dokument einzureichen,  es  sei denn, dass  dies  aus 
technischen Gründen vorübergehend nicht möglich Ist.  In  diesem Fall bleibt  die  Übermittlung nach  den  allgemeinen Vorschriften zu-
lässig, wobei  die  vorübergehende Unmöglichkeit bei  der  Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf 
Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen. 
Elektronische Dokumente müssen 

- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur  der  verantwortenden Person versehen sein oder 

- von der  verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden. 
Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur  der  verantwortenden Person versehen ist, darf 
wie folgt übermittelt werden: 

- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder 

- an  das für  den  Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) 
des  Gerichts. 

Wegen  der  sicheren Übermittlungswege wird auf §  130a  Absatz  4 der  Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich  der  weiteren 
Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit  den  Gerichten wird auf  die  Verordnung über  die  technischen Rahmenbe-
dingungen  des  elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechts-
verkehr-Verordnung - ERVV)  in der  jeweils geltenden Fassung sowie auf  die  Internetseite www.justiz.de verwiesen. 

Siebrecht 
Richter am  Amtsgericht 
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